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Artikel III-214 (ex-Artikel 26)*

(1) Die zur Durchführung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erfor-
derlichen Maßnahmen werden durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze festgelegt; diese
können Mehrjahresprogramme über die Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern oder thema-
tische Programme betreffen.

(2) Die Union kann mit Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen
alle Abkommen schließen, die zur Verwirklichung der Ziele des [Artikels 1] dieses Titels beitragen.
Diese Abkommen werden gemäß [Artikel 33] dieses Titels ausgehandelt und geschlossen.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu
verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.

(3) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung
der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.

Explanation (if any) :

* Anmerkung zur vorgeschlagenen Streichung von Absatz 4: Der Konvent hat eine mögliche
Integration des Europäischen Entwicklungsfonds in den Haushalt der Gemeinschaft an
eindeutige Bedingungen geknüpft. So ist im Abschlussbericht der Arbeitsgruppe 7
festgehalten worden, dass eine solche Einbeziehung unter anderem mit einer größeren
Wirksamkeit und besseren Ausrichtung der EG-Entwicklungsprogramme auf die
Armutsbekämpfung allgemein einhergehen müsse. Diesem Gesichtspunkt muss Rechnung
getragen werden.


